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I o a n n i s E. K a r n e z i s , Σολώνειοι έπιτροπικαί διατάξεις κατά την έποχην των 
αττικών ρητόρων και το συγχλητικόν δόγ α Dig. 23, 2, 59 (Solons Vormundschafts-
gesetze in der Zeit der attischen Redner und das Senatus Consultum D. 23, 2, 59). 
Im Selbstverlag des Autors (Phthiotidos 27, Athen 605), Athen 1976. 144 S., 
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19 Stemmata. — Die in neugriechischer Sprache abgefaßte, von der Athener 
philosophischen Fakultät angenommene Habilitationsschrift verdient die Auf-
merksamkeit auch des juristischen Lesers. Durch das ausführliche Resümee in 
Englisch (S. 83—111; mit hilfreichen Verweisen auf die Quellen- und Literatur-
zitate im Text) ist die Darstellung jedermann leicht zugänglich. K a r n e z i s geht 
von zwei Quellen aus, die ihn mit Seitenblick auf das römische in zentrale Pro-
bleme des attischen Familienrechts führen. Er prüft die Herkunft dreier „Ge-
setzesbestimmungen": Diogenes Laertios 1, 56: „Der Vormund darf nicht mit der 
Mutter des Mündels in Ehe leben" und „Vormund darf nicht sein, an wen das 
Vermögen der verstorbenen Mündel gelangt", sowie „Die Frau, die unter Vor-
mundschaft steht, darf weder den Vormund noch dessen Sohn heiraten", über-
liefert bei Syrianos, Kyros, Markellinos und einem Anonymus (Rhetoren, von 
C. Walz z. T. in das 4. u. 5. Jh . n. Chr. datiert; Zitate S. 17f. Anm. 2—5). K a r -
n e z i s schreibt die ersten beiden Sätze mit der älteren Literatur, aber gegen 
R u s c h e n b u s c h (F 131), Solon zu und hält sie (allerdings gegen die herrschende 
Lehre, s. S. 17 Anm. 1) auch noch im 4. Jh. v. Chr. für geltendes Recht; der 
dritte, allgemein ebenfalls für altes, zur Rednerzeit aber obsoletes attisches Recht 
gehaltene Satz spiegle hingegen ein in D. 23, 2, 59 überliefertes, unter Marcus 
Aurelius und Commodus ergangenes SC wider. 

Das Ergebnis wird auf folgendem Weg erzielt. Im ersten Kapitel sammelt 
der Autor die 19 Fälle, in welchen die Auflösung einer Ehe (durch Tod des Mannes 
oder Scheidung) belegt ist und Angaben darüber gemacht sind, wo sich Frau 
und Kinder nach Eheauflösung aufhalten: Aus dem breit aufgefächerten Varian-
ten folgt das Prinzip, daß die Frau stets in das Haus ihres Kyrios (des „natür-
lichen", das ist ihr nächster männlicher Verwandter, oder des neuen Ehemannes) 
zieht; nur als Witwe mit einem erwachsenen Sohn (als ihrem Kyrios) verbleibt 
sie im Haus des Mannes. Auf diesen Fakten aufbauend untersucht das zweite 
Kapitel die beiden von Diog. Laert. überlieferten Sätze. Zuerst stellt der Verf. 
fest, in keinem der fünf bisher hierfür angeführten Fälle (Dem. 27, 5; 45,28; 
58, 31; Isai. 9, 27; Andok. 1, 124) habe ein Vormund die Mutter seines Mündels 
gültig zur Frau genommen. Ebenso vom Faktischen her, unterstützt durch 
zahlreiche Stemmata, wird der Befund gewonnen, das außer durch Testament 
niemals ein erbberechtigter Anchisteus zum Vormund bestellt worden sei. 
K a r n e z i s wendet sieh gegen die Übertragung der Rangfolge tutor testamen-
tarius, legitimus und dativus vom römischen in das attische Recht. Hat der Vater 
im Testament keine Vorsorge getroffen, bestellt der Archon den Vormund frei, 
in der Regel aus den nicht erbberechtigten mütterlichen Verwandten. Das 
dritte Kapitel beginnt mit dem Nachweis, das in Athen ein Mädchen nie (im 
technischen Sinn) einen Vormund (Epitropos) hatte, Sondern stets einen Kyrios. 
Deshalb gebe der oben zitierte Satz der späten Rhetoren römisches Recht 
wieder. 

Beifall verdient in der kurz referierten Schrift die Methode, vor juristischen 
Überlegungen das gesamte Material der — als relevant erkannten — Fakten 
zu prüfen, im Familienrecht vor allem Prosopographie und Genealogie. Dennoch 
ist ein generelles Bedenken nicht zu unterdrücken: Ist aus der (mit dem Verf. 
einmal unterstellten) Tatsache, daß in den Reden niemals ein Vormund die 
Mutter seines Mündels heiratet und ebensowenig eine Person zum Vormund 
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bestellt wird, die das Mündel beerben könnte, sofort der Schloß zu ziehen, 
daß Diog. Laert. solonische Gesetze überliefert? Die Sätze könnten nach Diod. 
Sik. 12,15 (zitiert S. 70 Anm. 184) Sehr wohl auch Charondas zuzuschreiben 
sein. Sie erwecken eher den Eindruck von Lebensweisheit, die sich auch im 
Alltag Athens durchaus bewährt haben mag. 

Als wertvollstes Ergebnis schient mir das Fehlen einer tutela legitima in Athen 
festzuhalten. Das attische Familien- und Erbrecht dürfte, wie auch die eigen-
artige Einrichtung der posthumen Adoption zeigt, weniger nach starren gesetz-
lichen Regeln, sondern in hohem Ausmaß nach individueller, fürsorgender 
Gestaltung des Archon oder der Dikasterien funktioniert haben. Etwas ent-
täuschend fällt der Vergleich mit dem als inhuman gekennzeichneten (S. 81) 
römischen Recht aus, nach dem das Mündel dem heres legitimus als Vormund 
ausgeliefert ist. Auch hier könnte eine Untersuchung der Fakten, wie sie K a r -
nez ie für Athen angestellt hat, und die Berücksichtigung der dem griechischen 
Polis-Recht eher entsprechenden altrömischen Gesellschaft die Hintergründe 
der rechtlichen Institutionen aufklären. 

München G e r h a r d T h ü r 


